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Otjekiiaiczmß dez ^iztschafts'ficU iik

Sachverstand und politische Entscheidung

Mit der bevorstehenden Erridi
tung des „Sadiverständigen- 

rates zur Begutaditung der ge- 
samtwirtscfaaftlidien Entwicklung", 
w ie das vom Bundestag einstimmig 
beschlossene Gutadxtergremium in 
der Gesetzesspraciie heißt, treten 
die Bemühungen um eine „Objekti
vierung" der W irtschaftspolitik in 
ein neues Stadium. Große Hoffnun
gen und — es soll nicht verschwie
gen werden — teilweise auch Be
fürchtungen begleiten diesen Schritt 
in ein „wirtschaftspolitisches Neu
land“. W ir glauben, daß die dem
nächst zu erw artende Berufung der 
ersten fünf „Weisen* Anlaß sein 
sollte, eine A rt Zwischenbilanz zu 
ziehen. Dabei sollen Überlegungen 
zu den Grundsatzfragen ebenso wie 
die bisherigen Erfahrungen berück
sichtigt werden.

W as h e iß t O b jektiv ierung?

Ausgangspunkt und Ziel der 
Überlegungen zur Bildung eines 
von Parlam ent und Regierung so
wie den Organisationen des w irt
schaftlichen und sozialen Lebens 
unabhängigen Sachverständigen
gremiums w ar und ist der Versuch, 
die Wirtschafts-, Sozial- und insbe
sondere die Lohnpolitik zu „objek
tivieren“.

W as meint aber dieser Begriff 
„Objektivierung“, der so verdäch
tig viel Zustimmung von allen Sei
ten erfährt, eigentlich? Die freie 
deutsche Übersetzung „Versach
lichung“ dürfte das Gewollte deut
licher werden lassen. A useinander
setzungen und Entscheidungen sol
len von einseitigen, das Ganze 
außer acht lassenden und damit 
„von der Sache h er“ unrichtigen 
Argum entationen und M otivationen 
befreit werden. Probleme und Streit
fragen sollen losgelöst vom Stand
punkt des Interessenten, der von 
sich und nicht von der Sache her 
denkt, analysiert und sich aus der 
N atur der Sache ergebende und die

Interessen aller „angemessen“ be
rücksichtigende Lösungen sollen 
aufgezeigt werden.

W as ist o b jek tiv ierbar?

Schon diese knappe Begriffsab
grenzung macht die Problematik 
dieses Postulates deutlich. O bjekti
vierbar ist sicher w eitgehend der 
Bereich des Faktischen, der stati
stischen ex-post-Analysen, des Auf- 
zeigens von Korrelationen und 
Funktionalzusammenhängen. Bei 
ex-ante-Analysen is t das schon weit 
schwieriger, weil h ier über die 
Feststellung der Fakten hinaus eine 
von subjektiven Faktoren abhän
gige „Beurteilung" notwendig ist.

Ganz anders ist das jedoch bei 
den politischen Postulaten und Nor
men, die auf Entscheidungen und 
W erturteilen beruhen. Es soll hier 
zwar nicht die philosophische Posi
tion eines Agnostizismus oder Rela
tivismus vertreten  werden, doch ist 
einsichtig, daß der noch so hervor
ragende wirtschaftliche Sachver
stand aus sich keine absolute Auto
ritä t hinsichtlich der Bestimmung 
von politischen und wirtschaftlichen 
Zielen und ihrer Rangfolge besitzt. 
W ohl sollte die fachwissenschaft
liche Erkenntnis bei der Festlegung 
gesellschaftspolitischer Ziele und 
Normen eine gewichtige Rolle spie
len, aber sie muß eingeordnet sein 
in  die Gesamtsicht der gesellschaft
lichen Zusammenhänge und der 
sich daraus ergebenden Zielent
scheidungen.

„Aus der Sache selbst“ kann der 
fachliche Sachverstand die politi
schen Normen und Prioritäten nicht 
entwickeln. Die politische Entschei
dung jedes einzelnen ist das 
Grundrecht der demokratischen Ge
sellschaft und deswegen insoweit 
überhaupt nicht objektivierbar. So 
verständlich der Wunsch nach ob
jektiven politischen W ertmaßstäben 
angesichts der oft zügellosen und 
zumeist nur am Recht des Stär
keren orientierten Interessenten
kämpfe auch ist, alle diesbezüg

lichen Erwartungen an das Gut- 
achtergremiurn müssen enttäuscht 
werden. Es verm ag w eder objektive 
M aßstäbe für eine „gerechte' 
Lohn- und Vermögenspolitik noch 
für eine „gerechte" Agrar- oder Mit
telstandspolitik zu entwickeln.

W as k a n n  d e r  Sachverständigenrat?

Dennoch: Der Sachverständigen
rat kann durch seine Tätigkeit we
sentlich zu einer Versachlichung der 
Auseinandersetzungen und Ent
scheidungen beitragen. Er kann, 
autorisiert durch seinen Sachver
stand, an Hand der vorhandenen 
statistischen Unterlagen die jewei
lige gesamtwirtschaftliche Situation 
analysieren, auf der Basis der Er
gebnisse der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung die voraussicht
liche Entwicklung —■ bei verschie
denen politischen Prämissen — auf
zeigen, Zielkollisionen offenlegen 
und dabei gesamtwirtschaftlidie 
Zusammenhänge deutlich machen. 
Mit einem W ort: er kann die Pro
bleme der W irtschaftspolitik durch
sichtiger machen und damit ratio
nale Entscheidungen begünstigen.

Das heißt nicht, daß er — abge
sehen von den nach § 2 des Ge
setzes vorgeschriebenen Alternativ
rechnungen — viel m ehr an Infor
mation wird bieten können, als 
schon heute von den zuständigen 
Stellen (Statistisches Bundesamt, 
Bundesministerium für Wirtschaft, 
Konj unkturforschungsinstitute usw.) 
geboten wird; aber er w ird sie mit 
einer anderen A utorität geben 
können.

U nabhäng igkeit u n d  O bjektivitä t

Voraussetzung hierfür ist jedoch 
die Unabhängigkeit und Objektivi
tä t des Gremiums. Es ist unabhän
gig, wenn es gegenüber Parlament, 
Regierung und allen anderen Kräf
ten sowohl rechtlich als auch finan
ziell eine genügende Selbständig
keit besitzt.

Der Bundestag hat alles getan, 
um das Gremium so unabhängig 
wie möglich zu machen. W eim er 
trotzdem die ursprünglich vorge
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sehene autonome Zuwahl der M it
glieder zugunsten einer Berufung 
durch den Bundespräsidenten ge- 
strid ien  hat, so w aren dafür im we- 
sentlidien nur verfassungspolitisdie 
Gründe maßgebend. Die bisherigen 
Ä ußerungen m aßgeblidier Politiker 
lassen erkennen, daJ3 sie sich bei 
dieser Entsdieidung der ihnen da
durdi zukünftig eventuell erwadi- 
senden Sdiw ierigkeiten durdiaus 
bewußt gewesen sind. Sie haben 
sid i mit Bedadit für den möglidier- 
weise unbequemen, im Interesse 
der Zielsetzung aber notwendigen 
W eg entsdiieden.

Die O bjektivität des Gutaditer- 
gremiums ist im w esentlidien eine 
Frage der riditigen Auswahl seiner 
M itglieder. Sie verlangt von ihnen 
die Fähigkeit, von dem eigenen po
litisdien W erturteil w eitgehend ab
strahieren zu können. Ebenso wie 
eine absolut objektive Gesdiidits- 
sdireibung n id it möglidi ist, so 
dürfte allerdings audi eine in jeder 
H insidit objektive G utaditertätig- 
keit kaum möglidi sein.

A nw endung  d e r  E rkenn tn isse

Nodi so hervorragende und ob
jektive Gutaditen können die W irt
sdiaftspolitik aber nur indirekt 
beeinflussen. Von der Gutaditer- 
tätigkeit allein wird nodi kein Pro
blem gelöst werden; sie kann nur 
auf Grund der Erfahrungsregel, daß 
die Offenlegung der Zusammenhän
ge eine widitige Voraussetzung für 
die politisdie Durdisetzbarkeit ist, 
eine W irtsdiaftspolitik der V er
nunft erleiditern helfen.

In der Diskussion um das Gut- 
aditergremium hat die Frage, wie 
eine Berüdssiditigung der gut- 
aditerlidien Aussagen sidiergestellt 
werden könne, eine große Rolle 
gespielt. Während die Bundesregie
rung gesetzlidi verpfliditet wurde, 
adit Wodien nadi Vorlage des 
jährlidien Gutaditens eine Stel
lungnahme darüber vorzulegen, 
w eldie wirtsdiaftspolitisdien Kon
sequenzen sie ziehen will, hat man 
auf eine ähnlidie Verpfliditung für 
die übrigen Staatsorgane sowie die 
Tarifpartner verziditet. M an ist da

von ausgegangen, daß die Gut
aditen in der öffentlid ikeit (Presse, 
Funk, Fernsehen) ausgiebig disku
tiert werden und daß die öffent- 
lidie Meinung entsprediende Kon
sequenzen erzwingen wird.

Außerdem dürfte die vorgesehe
ne Anhörung von V ertretern des 
w irtsdiaftlidien und des sozialen 
Lebens zu einer w eitgehenden Aus
wertung der Gutaditen in  diesen 
Bereidien beitragen. Der Sinn dieser 
Arbeitsweise liegt darin, daß alle, 
die auf das w irtsdiaftlidie Ge
sdiehen einwirken, genötigt w er
den, sidi mit dem Inhalt und den 
Argum enten der G utaditen ausein
anderzusetzen und gegebenenfalls 
ihre abweidiende Auffassung zu be
gründen und zu reditfertigen.

Ob dieser W eg Erfolg haben 
wird oder nidit, bleibt abzuwarten. 
Im negativen Falle bleibt nodi die 
sdion früher diskutierte Lösung, 
einen gemeinsamen Aussdiuß des 
Bundestages und des Bundesrates 
nadi A rt des amerikanisdien »joint 
Committee" zu gründen, der im
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Rahmen öffentlidier Anhörungen 
(public hearings) die V ertreter des 
Staates und der Verbände zu Stel
lungnahmen auffordern kann. Die 
Erriditung eines W irtsdiafts- und 
Sozialrates mit V ertretern der ver
schiedenen gesellschaftlidien Grup
pen, wie er z. B. von der DAG in 
diesem Zusammenhang gefordert 
wird, ist allerdings in  Bonn nicht 
aktuell.

B isherige  E rfa h ru n g en

Gutachten sind für die bundes
republikanische W irtschaftspolitik 
durchaus nicht neu. Neben den lau
fenden Gutachten der wissenschaft
lichen Beiräte, die sich zumeist mit 
Teilfragen befassen (erst jüngst in 
einem .<;ehr umstrittenen Gutachten 
mit der Selbstfinanzierung bei nach
lassendem Wachstum), hat es im 
Jahre 1961 auch schon ein Gut
achten der Bundesbank zur Lohn-

und Preisentwicklung gegeben. Die 
damaligen Prognosen der Bundes
bank haben sich später als zu pessi
mistisch erwiesen.

Spricht nun diese Erfahrung, die 
noch durch ähnliche Fehleinschät
zungen im Ausland (z. B. Frankreich 
und England) bestätigt wird, gegen 
die Gutachtertätigkeit und ihre 
W irkungen? Unseres Erachtens 
nein. Sie zeigt nur die engen Gren
zen für gutachterliche Aussagen 
und damit auch für die Möglichkei
ten einer „Objektivierung" der 
Wirtschaftspolitik. Auslandseinflüs
se, Unwägbarkeiten in der Entschei
dung der einzelnen sowie der poli
tischen Instanzen und inverse Re
aktionen können jede Prognose 
über den Haufen werfen. Der Ge
setzgeber hat daraus jedoch die 
Lehre gezogen und vom Sachver
ständigenrat Alternativrechnungen 
verlangt. (H. T.)

Forderungen an die staatliche Wirtschaftspolitik

M ehrere  Fakten der jüngsten w irt
schaftlichen und wirtschaftspoliti
schen Entwicklung haben allseits 
die Forderung und zugleich die 
Hoffnung auf eine Änderung in 
unserer W irtschaftspolitik entste
hen lassen. Dabei mag zunächst un
geklärt bleiben, ob eine Wende, 
Neuorientierung oder allmähliche 
Verbesserung der W irtschaftspolitik 
unter „Änderung" verstanden wer
den soll.

N eue H o ffn u n g e n  u n d  
B e fü rch tu n g en

Entsprechende Forderungen' sind 
in letzter Zeit auf Grund der Ent
täuschung über mißlungene oder 
mehr noch über aufgeschobene Ak
tionen und in der W ürdigung neuer 
Erfahrungen aufgestellt worden. 
Di^ Hoffnung auf die Umstellung 
gründet sich aber vor allem auf 
den bevorstehenden Regierungs
wechsel; denn-von der neuen Re
gierung Erhards kann nach seinen 
bisherigen Bemühungen zweifellos 
eine weitaus stärkere Berücksichti
gung wirtschaftlidier Zusammen
hänge und Probleme in der Bun
desrepublik erw artet werden als

bisher. Es bleibt allerdings zu be
fürchten, daß die wirtschaftliche 
Ausrichtung der Politik auch künf
tig unter dem Druck der Führung 
der beteiligten Fraktionen hinter 
den allgemeinen Erwartungen zu
rückbleibt.

Von den wenigen Andeutungen 
des neuen Kanzlers vor der Regie
rungserklärung zeigt der Hinweis 
auf die stärkere Betonung kollegia
ler Entscheidungen vermutlich schon 
in diese Richtung. Nach allen bis
herigen Äußerungen wird Erhard 
keinen Primat der Wirtschaftspoli
tik postulieren. Sogar die Frage, ob 
er seine Bemühungen um die V er
wirklichung einer gradlinigen wirt- 
sdiaftspolitischen Konzeption mit 
gewachsener Macht fortsetzen oder 
noch verstärken wird, bleibt offen. 
Immerhin kann von der entschei
denden politischen Instanz der Bun
desrepublik künftig mehr w irt
schaftlicher Sachverstand erw artet 
werden, was besonders im Hin
blick auf die Behandlung der Inter
essenvertretungen und für die wei
tere Integration Europas entschei
dend sein wird.

H ypo theken  durch
„laissez fa ire “—  P o litik

Schon vor der Bestätigung des 
Kanzlerwechsels hatten verschiede
ne Vorgänge in der Wirschaft — 
wie übrigens auch in der allgemei
nen Politik — aufgezeigt, daß die 
bisher angewandten Mittel nidit 
ausreichten oder die Zielsetzungen 
zu schwach bestimmt waren, um 
die W irtschaft zum gemeinsamen 
W ohl befriedigend zu gestalten.

Zum Teil ergeben sich daraus für 
die neue Regierung Hypotheken, 
zumeist sirid sie Ergebnisse einer 
begrenzten „laissez faire“-Politik 
der letzten Jahre, die nur dort 
durchbrochen wurde, wo sich Inter
essen massiv berührt zeigten. Von 
diesen, kaum system atisierten Maß
nahmen abgesehen, bleibt die Wirt
schaftspolitik der letzten Jahre er
staunlich unwirksam, obwohl in
zwischen sowohl die wirtschaftliche 
als auch die politische Entwicklung 
eine Umstellung der ersten Ansätze 
und eine ordnende A ktivität erfor
derten, eine Aktivität, die gerade 
die soziale Marktwirtschaft aus
zeichnen sollte. Nicht nur die Re
gierung, auch die Verbände — und 
darunter die Gewerkschaften — 
haben auf die Veränderungen, die 
sich seit den letzten ordnungspoli
tischen Maßnahmen in der Wirt
schaft ergeben haben, nicht recht
zeitig reagiert. So stehen jetzt Pro
bleme auf der Tagesordnung, die 
eine Neuorientierung und eine 
Überprüfung der wirtschaftlichen 
M ittel erfordern.

„V erschleppte“ A u fg a b e n

Ein derartig verschleppter Kom
plex ist das „Sozialpaket", durch 
dessen Freigabe akute wirtschaft
liche Fragen beantw ortet und auf
geworfen werden könnten. Fast alle 
in der W irtschaft bestehenden In
teressen werden hiervon berührt. 
Kaum aufschiebbar zeigt sich audi 
die Entscheidung über die Neuord
nung der öffentlichen Finanzwirt
schaft, die mit der Funktionsvertei
lung und Steuerverteilung zwischen 
Bund und Ländern grundlegende 
Fragen unserer Staatsform betrifft. 
Gleichermaßen gilt das, obwohl oft 
übersehen, für die Neuregelung der 
Gemeindefinanzen, die über die
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staatspolitisdie Entsdieidung hin
aus für die Bewältigung der Raum
ordnungsaufgaben grundlegend ist. 
Audi die sdion lange diskutierte 
Steuerreform sdieint wenigstens für 
die — im ganzen sehr gewiditige — 
Umsatzsteuer entsdieidungsreif ge
worden zu seiri.

Die h ier aufgesdiobenen und 
jetzt fällig w erdenden Entsdieidun
gen w erden forciert durdi die For
derungen und Notwendigkeiten, 
die im internationalen Rahmen 
spürbar werden. Die in diesem Be
reidi gesammeltei) Erfahrungen, die 
Zusammenstöße mit den Systemen 
und Interessen anderer W irtsdiaf
ten w erden sidi künftig stärker als 
bisher in unserer W irtsdiaftspolitik 
niedersdilagen. Abbau der Diskri
minierungen und Privilegien in der 
W irtsdiaft mag von der Integration 
in den größeren Bezugsrahmen der 
W irtsdiaftspolitik sdineller erzwun
gen w erden als im W iderstreit der 
Interessen. Gleidizeitig erfordert 
diese Integration sdion bald kon
krete Entsdieidungen, die zum 
W ohle der Sadie und der betroffe
nen Teile unserer W irtsdiaft sdion 
längst hätten  erfolgen sollen, ü b ri
gens zeichnen sidi ähnlidie Folgen 
aus der nadibarlidien Integration 
im COMECON ab.

Sdiließlidi bradite dieses Jahr 
eine besonders harte Auseinander
setzung unter den Tarifpartnern, in 
der sie ihre Stärke und Grenzen 
spürten und unnötigerweise Rüdc- 
fälle in eine ideologisdie Polemik 
zeigten, die den Sonnenschein der 
„Sozialen M arktw irtsdiaft“ trübte 
und ihre unbewältigten Differenzen

deutlidi werden ließ. Gerade jetzt 
haben die Gewerksdiaften ein 
neues Grundsatzprogramm besdilos- 
sen, das die unerfüllten W ünsdie 
deutlidi m adit und von der Regie
rung in das wirtsdiaftspolitisdie 
Kalkül eingesdilossen werden muß.

Die N euartigkeit der Lage ist da
mit hinreidiend besdirieben. N idit 
nur der Kanzlerwedisel, sondern 
audi die aufgestauten und unbe
wältigten Probleme unserer W irt
sdiaft fordern zu einer Umstellung 
der W irtsdiaftspolitik auf.

N otw end ige  U mstellung
d er  W irtschaftspo litik  . . .

Will man diese Umstellung unter 
dem Gesiditspunkt der »Objekti
vierung der W irtsdiaftspolitik“ 
sehen, so bieten sidi mehrere 
Aspekte. Zunädist könnte O bjekti
vierung Besinnung auf den eigenen 
W irkungsbereidi, auf die W irt
sdiaft, heißen und bedeuten, daß die 
W irtsdiaftspolitik nun stärker auf 
die spezielle Aufgabe der Sidierung 
des w irtsdiaftlidien Ablaufs kon
zentriert werden sollte. Damit 
w ürde die Steuerung und Kontrolle 
des W irtsdiaftsablaufs mehr als 
bisher in den Blidspunkt gerüdct 
werden. Allerdings bliebe der so
ziale Ansprudi dabei ebenso unbe- 
rücksiditigt wie andere, nodi weni
ger mit der W irtsdiaft verbundene 
Ansprüdie.

Mit einem derartigen Wedisel ist 
aber keineswegs zu rechnen, im 
Gegenteil kann man von der durch 
die Kanzlermacht gestärkten Posi
tion Erhards eine konsequentere 
Verwirklichung seiner bisherigen

Konzeption durchaus erwarten. 
W ohl aber sollte in diesem Zusam
menhang gefordert werden, daß die 
nicht wirtschaftlich begründeten An
sprüche an die W irtschaftspolitik 
einleuchtender dargelegt werden, 
ehe sie in Regierungsmaßnahmen 
Berücksichtigung finden. Das würde 
zu einer immer notwendiger er
scheinenden Versachlichung der 
wirtschaftspolitischen Diskussionen 
und Entscheidungen beitragen.

. . .  durch  w irkungsvo lleres  
In s tru m e n ta r iu m . . .

Eine weitere Versachlichung der 
W irtschaftspolitik könnte die stär
kere Einschaltung von Fachbeiräten 
sein, die man von Erhard nach sei
ner Praxis mit dem „wissenschaft
lichen Beirat beim Bundeswirt
schaftsministerium“ erwartet. Unter 
dem Stichwort „Objektivierung" 
können aber noch w eitere Erwar
tungen der Öffentlichkeit in bezug 
auf die W irtschaftspolitik der be
vorstehenden Regierungszeit ge
bildet und daher an dieser Stelle 
hervorgehoben werden.

Objektivierung im engeren Sinne 
schließt jedenfalls die genauere 
Prüfung der gesamtwirtschaftlichen 
Daten ein, die die Grundlage der 
Entscheidungen sind; insbesondere 
die Abstimmung zwischen den 
w iderstreitenden Interessengruppen 
sollte wenigstens so weit versucht 
werden, daß die Differenzen zwi
schen ihren Ausgangsdaten be
stimmt werden. Die Gespräche zwi
schen den Tarifpartnern haben im
mer wieder starke Divergenzen er
kennen lassen, die durch den ver-
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stärkten Einsatz analytischer Instru
mente abgebaut werden können. 
Ein erster, aber auch schwacher 
Versuch in dieser Richtung w ar der 
Wirtschaftsbericht der Bundesregie
rung, dessen prospektiver Teil 
allerdings noch nicht genügend Ge
halt aufwies. Die Mindestforderung 
an einen derartigen Bericht betrifft 
die Darstellung der absehbaren 
staatlichen Aktionen in der W irt
schaft (Maßnahmen wie Investitio
nen), verbunden mit der Überprü
fung der bisherigen Vorgänge. Erst 
mit dieser Erweiterung kann darin 
auch ein Rechenschaftsbericht ge
sehen werden.

Immer zwingender drängt sich 
dabei die volkswirtschaftliche Ge
samtrechnung als Orientierungs
m ittel der Politik auf, ein Instru
ment, das Entwicklungstendenzen 
der W irtschaft hervorhebt und 
Prognosen für die nahe Zukunft er
laubt. Die darin begründete Fest
legung der ökonomischen Bezugs
daten der staatlichen Politik (z. B. 
Steueraufkommen, öffentliche Inve
stitionen) könnte wichtige A nhalts
punkte für die privatwirtschaft
lichen Erwartungen setzen. Audi 
hierfür geben unsere Partner in 
der EWG Beispiele, die nicht ohne 
W irkung bleiben können. Die 
volkswirtschaftliche Gesamtrech
nung könnte außerdem eine wich
tige Bezugsbasis bei den Verhand
lungen zwischen den Tarifpartnern 
und mit den Interessengruppen ab
geben.

.. . w ider ideologische  
In teressenpo litik

Objektivierung der Wirtschafts
politik kann aber auch ihre System
besinnung bedeuten. Manche grund
legende Maßnahme der W irtschafts
politik in den vergangenen Jahren 
schien nicht nur in ihren W irkun
gen, sondern bereits in ihrer Kon
zeption dem Gedanken der „Sozia
len Marktwirtschaft" zu w iderspre
chen. Die allzu leichtfertige Vergabe 
m arktstörender Subventionen, de
nen keine strukturverändernden 
Konsequenzen auferlegt wurden, 
hat mit der Marktwirtschaft häufig 
auch die Möglichkeiten des sozia
len Ausgleichs gestört. So fand die 
Politik der „Sozialen M arktw irt
schaft" engere Grenzen, als sie ta t

sächlich vom Konzept her besitzt. 
Gegenüber deii oft wahllos neben
einanderstehenden Einzelmaßnah
men muß jede Systembindung der 
W irtschaftspolitik zugleich als Ob
jektivierung gewertet werden.

Schließlich heißt Objektivierung, 
die Zuständigkeiten stärker beach
ten und einschalten. Die Eigenpoli
tik der Ressorts überwuchert mit
unter deren Verantwortungsbereich 
und bringt damit Überschneidungen 
von Einzelmaßnahmen mit sich. 
Diese Regellosigkeit der Maßnah
men wird noch überdeckt durch 
ihre vermeintliche W ählerorientie
rung in den Zugeständnissen an die 
großen Verbände. Gerade diese 
Verbände, die bisher ihre Mdttler- 
position immer nur in Richtung auf 
die Regierung wahrgenommen ha
ben, bedürfen in ihrer Politik selbst 
der Objektivierung. Jedenfalls soll
te der Staat die > Initiative ergrei
fen, um falsche Vorstellungen bei 
den Verbandsangehörigen zu be
seitigen.

Falsche Beruhigungen durch die 
Verbände, aus denen später Sub
ventionsforderungen abgeleitet w er
den, sollten von der Regierung kei
nesfalls geduldet werden. Die V er
bände müssen hier auf ihre Lei
stungsfunktion, in der die sachliche 
Information der M itglieder einge
schlossen ist, energisch hingewie
sen werden, statt in der Fehlinfor
mation noch bestärkt zu werden.

Solche Fehlinformationen sind oft 
mit der Verteidigung von Verbands
ideologien verbunden, die in einem 
funktionalen W irtschaftssystem kei
nen allzu großen W irkungsraum 
haben sollten. Auch die „Soziale 
Marktwirtschaft" ist in ihrer Grund
lage ein solches System, so daß die 
funktionale Bedeutung wirtschafts-

politischer Probleme im Vorder
grund stehen muß. Die Entideolo- 
gisierung der W irtschaftspolitik des 
Staates und der Verbände durch 
Reduzierung auf die funktionale 
Berechtigung und Notwendigkeit 
der Maßnahme wird damit zum 
weiteren und grundlegenden Teil 
der Objektivierung unserer Wirt
schaftspolitik.

T o lera n z fü r  d ie  B ew ährung !

Die hier mit wenigen Stichworten 
skizzierten Inhalte, die unter dem 
Schlagwort „Objektivierung der 
W irtschaftspolitik“ gedacht werden 
können, lassen sich auffächern oder 
vertiefen und im einzelnen mit Bei
spielen aus der tatsächlichen Ent
wicklung belegen.

Die O bjektivierung betrifft alle 
Vorgänge im unübersichtlich ge
wordenen A pparat unserer wirt
schaftspolitischen Willensbildung, 
in erster Linie aber die staatliche 
W irtschaftspolitik. Allerdings wird 
die neue Regierung in  dem Um
fang und in der Grundsätzlichkeit 
der Verbesserungswünsche sicher 
überfordert.

Die Politik steht im Feld der 
praktischen Möglichkeiten und Be
währungen; selbst wenn die Mög
lichkeiten gegeben sind, muß an
gesichts des für die hier behandel
ten Probleme verspäteten Kanzler
wechsels besonders auf die Bewäh
rungschance geachtet werden, denn 
durchgreifende Neuerungen werden 
schon bald der Kritik des Wählers, 
der die Schwierigkeiten ihrer Vor
bereitung nicht kennt, ausgesetzt 
werden. Auch wirtschaftspolitische 
Maßnahmen haben ihre Reifezeit, 
die Frage ist hier aber ebenso wie 
bei Investitionen, ob sie nach der 
Ausreifung noch im erw arteten Um
fang wirksam werden können. (Sto.)

□berforderte Wirtschaftswissenschaft

D a s  Vokabular der wirtschaftspoli
tischen Diskussion in der Bundes
republik ist seit einiger Zeit um ein 
neues Schlagwort reicher, die „Ob
jektivierung" der Wirtschaftspoli
tik. Sein konkreter Begriffsinhalt 
ist keineswegs völlig klar, aber aus 
dem buchstäblichen W ortsinn läßt

sich immerhin die Zielrichtung ab
lesen: Fort von der subjektiven 
Einzelbetrachtung zur objektiven 
Gesamtbetrachtung! A dressat die
ser Mahnung sind die einzelnen 
W irtschaftssubjekte, die Ansprüche 
an das Sozialprodukt stellen, d. h. 
— stark vereinfacht — Arbeitneh
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mer, Unternehmer und Staat. Die 
notw endigen Orientierungspunkte 
soll ihnen in der Bundesrepublik 
der geplante Sachverständigenrat 
setzen.

Die angestrebte O bjektivierung 
des volksw irtsdiaftlidien V ertei
lungsprozesses setzt naturgemäß 
eine Vorstellung des zu V erteilen
den, näm lidi des m öglidien W adis- 
tumsgewinnes, voraus. Diese Pro
gnose der volksw irtsdiaftlidien Pro
duktionskapazität kann sidierlidi 
für den kurzen Zeitraum des näd i
sten Jahres gem adit werden, aber 
das sdiließt — stillsdiweigend oder 
ausdrüdclidi — audi längerfristige 
Überlegungen in bezug auf die Ent
widclung der maßgeblidien Fakto
ren wie etwa des verfügbaren Ar
beitsvolumens ein. H ier kommen 
zwangsläufig Elemente ins Spiel, 
die den Ausgangspunkt der vielge
priesenen und vielgesdim ähten sog. 
Programmierung bilden. Zweifellos 
ist sie prinzipiell ebenfalls eine 
Form der Objektivierung, wenn es 
audi nidit immer erkannt oder gar 
bewußt übersehen wird.

M o d ifiz ie ru n g  d er  
M a rktw irtsch a ft

Man kann sidi nun fragen, w ar
um wird die Objektivierung ver
folgt? Ideologisdie Gründe sdiei- 
den bei den meisten Befürwortern 
aus, an der M arktw irtsdiaft soll 
grundsätzlidi nidit gerüttelt w er
den. Deren Funktionsprinzip aber 
besteht darin, daß die Summe sub
jek tive r Einzelentsdieidungen zum 
optim alen Gesamtergebnis führt. 
Das Modell beinhaltet keineswegs 
eine A usriditung der W irtsdiafts- 
subjekte am objektiven Gesamt
interesse, ein soldies V erhalten ist 
gar n id it modellgeredit. Möglidier- 
weise w ird dagegen eingewandt.

daß in der heutigen W irtsdiafts
ordnung die Einzelentsdieidung 
ohnehin weit zurückgedrängt wor
den ist und organisierte Gruppen
interessen entsdieidend geworden 
sind. Das stimmt jedodi nur bis zu 
einem gewissen Grade. Um bei 
einer der Hauptzielriditungen der 
Objektivierung zu bleiben — das 
Vorauseilen der von den Unterneh
men bestimmten Effektivlöhne vor 
den Tariflöhnen in der Hodikon
junktur läßt vermuten, daß der Bei
trag der Gewerksdiaften zum zeit
weilig übermäßigen Lohnauftrieb 
vielfadi übersdiätzt wird.

Hier zeigt sidi sehr deutlidi, daß 
O bjektivierung das marktwirt- 
sdiaftlidie System in dem Sinne zu 
ändern, genau genommen: einzu- 
sdiränken sudit, daß die strikte 
Verfolgung des eigenen Interesses 
— etwa manifestiert in der Einkom
mensmaximierung — zurüdctritt zu
gunsten der Beaditung der Inter
essen anderer. Natürlidi läßt sich 
dagegen anführen, langfristig seien 
das individuelle und das kollektive 
W ohl weitgehend identisdi, aber 
audi die stärkere Durdisetzung die
ses Gedankens wäre ein ganz neues 
Moment in der M arktwirtsdiaft. Im 
übrigen wird hier offenbar, daß der 
Begriff „Objektivierung der W irt
sdiaftspolitik" nidit genau ist. Denn 
W irtsdiaftspolitik treibt nadi übli- 
dier Definition nur der Staat, hier 
soll indessen vor allem das V er
halten der Sozialpartner beeinflußt 
werden, das sidi vor allem in deren 
Lohn- und Preispolitik nieder- 
sdilägt.

Audi bisher hat bereits zwangs
läufig eine Anpassung der Inter
essenbefriedigung an die verfüg
baren Ressourcen stattgefunden 
und in bestimmtem Sinne ein Inter-

essenausgleidi. N ur werden die 
Formen . dieser Vorgänge heute 
nidit mehr als tragbar angesehen. 
Das gilt sdion lange, für das mas
sive Korrektiv der W irtsdiaftskrise, 
aber — nadidem  diese nidit mehr 
zugelassen wird — von einem ge
wissen Punkt an audi für die Ab
stimmung der realen Ansprüdie 
durdi entsprediende Entwertung 
der nominalen Ansprüdie, d. h. 
durdi sdileidiende Inflation. Viel
mehr sollen jetzt ein möglidist 
hohes, kontinuierlidies W irtsdiafts
wadistum und weitgehende Wäh- 
rungsstabilität zugleidi verw irk
lid it werden. W as in dieser Bezie
hung die M arktw irtsdiaft in ihrer 
bisherigen Form geleistet hat, wird 
offensiditlidi als unbefriedigend 
empfunden und der Ausweg in 
einer Modifizierung der Ordnung 
gesehen.

A u ch  Sachverständige
s in d  n ich t „ ob jek tiv“

Die gewählten und weithin be
grüßten Lösungen— in der Bundes
republik wie in anderen Ländern — 
lassen allerdings eine H odiaditung 
vor den Erkenntnismöglidikeiten 
der W irtsdiaftsw issensdiaften er
kennen, die bereits zur Ubersdiät- 
zung wird. Ganz abgesehen von 
Untersdiieden in der Methodik 
spielt näm lidi in allen Geisteswis- 
sensdiaften die ideologisdie Grund
haltung — allgemein gesellsdiafts- 
politisdi oder nur speziell wlrt- 
schaftspolitisdi —  eine große Rolle. 
Das gilt nidit erst für die Rangord
nung der w irtsdiaftspolitisdien 
Ziele, sondern subjektive W ertun
gen w irken bereits bei der Analyse 
mit. So kommt es, daß versdiiedene 
Sadiverständige auf der Grundlage 
gleidier Daten zu versdiiedenen 
Folgerungen kommen. Ein Beispiel
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dieser Schwierigkeiten ist audi die 
Tatsadie, daß die Orientierung der 
Lohnsteigerungen am Produktivi
tätsanstieg keineswegs allgemeine 
Anerkennung genießt.

, Der Kern der künftigen G utadi
ten des Sachverständigenrates ist 
zwangsläufig die Prognose der wirt- 
schaftlidien Expansionsmöglidikei- 
ten. Solange aber nidit völlig neue 
Unterlagen zur Verfügung stehen, 
werden kaum bessere Ergebnisse 
möglidi sein, als sie bereits bisher 
von w irtsdiaftswissensdiaftlidien 
Instituten erarbeitet wurden, wenn 
sidi nicht sogar, besondere Hem
mungen daraus ergeben, daß die 
Abstimmung zwisdien den im Rat 
vereinten profilierten PersönlidiT 
keiten auf Kosten der klaren Aus
sage geht. W eldie grundsätzlichen 
Probleme hier zu lösen sind, geht 
sdion daraus hervor, daß der 
Wachstumsspielraum keineswegs 
eine vorgegebene Größe ist, son
dern daß die Verteilung des Sozial
produkts auf Arbeitnehmer, Unter
nehmer und Staat selbst einer der 
Faktoren ist, die das W adistum 
bestimmen.

D ie  H a ltu n g  d er  In teressen ten

W ieweit sidi nun eine O bjekti
vierung durdisetzen läßt, hängt 
von der Haltung der angesproche
nen Gruppen ab. Von vornherein 
ablehnend ist natürlich kaum je 
mand, denn w er ist sdiließlidi ge
gen Objektivität? Meistens herrscht 
sogar bis zu einem gewissen Grade 
die Erwartung oder zumindest Hoff
nung, daß auf diese W eise nur der 
eigene Standpunkt gestützt werden 
könne — ob es um die Gewerk
sdiaften geht, die eine zu geringe 
Beteiligung der Arbeitnehm er am 
Vermögenszuwacfas sehen, um die 
Unternehmer, die Gewinnrückgänge 
beklagen, oder aucJi um den Staat, 
der den V orrang wichtiger öffent
licher Aufgaben vertritt.

W as aber wird geschehen, wenn 
die Ergebnisse der Sachverständi
gen enttäuschen? Sicher wird es 
dann zur „Urteilsschelte" kommen, 
möglicherweise mehr oder weniger 
laut von allen Seiten. Das kann be
ginnen mit der Beurteilung des 
künftigen Wachstums, das schließ
lich — wie erwähnt — von Höhe

und A rt der Ansprüche abhängt. 
Ferner können die Folgerungen für 
die Verteilung auf die großen Grup
pen als „ungerecht" abgelehnt w er
den, und schließlich werden immer 
Teilgruppen darauf beharren, daß 
für sie besondere Verhältnisse vor
liegen, etwa daß ein Rückstand 
aufzuholen sei.

E rfa h ru n g en  w a rn en  vor  
übersteigerten  E rw artungen

Versuche zu irgendeiner A rt von 
Objektivierung der W irschaftspoli
tik  sind international allgemein za 
beobachten. Um nur die Institutio
nen der wichtigsten europäischen 
Länder zu nennen: In Frankreich 
gibt es das Allgemeine Planungs
kommissariat, in Großbritannien 
den N ationalrat für Wirtschafts
entwicklung sowie die Nationale 
Einkommenskommission und in 
Italien die Nationale Kommission 
für Wirtschaftsprogrammation. Die 
meisten dieser Versuche sind noch 
nicht weit genug gediehen, um zu 
einem endgültigen Urteil kommen 
zu können. Aber gerade das viel
gerühmte französische Beispiel reizt 
keineswegs zur unbesehenen Nach
ahmung, vor allem weil dort die 
währungswirtschaftliche Stabilität 
immer w ieder einschneidend ge
stört wurde. In Großbritannien an
dererseits zeitigte die verordnete 
„Lohnpause" zwar Erfolg, aber ent
scheidend dafür war die verschlech

terte Beschäftigungslage. Die Ob
jektivierung soll indessen die Span
nungen gerade bei Vollbeschäfti
gung und Wachstum vermeiden. In 
bezug auf die Erfahrungen mit 
W achstumsprognosen muß auch auf 
das bekannte Bundesbankgutaditen 
vom Januar 1960 verwiesen wer
den, das von der tatsächlichen Ent
wicklung völlig überrollt wurde.

Demnach wäre also die soge
nannte Objektivierung der Wirt
schaftspolitik ein aussichtsloses Un
terfangen? Diese Folgerung ginge 
entschieden zu weitj lediglich vor 
einem übertriebenen Optimismus 
sollte gewarnt werden, um die 
nachfolgende Enttäuschung gering 
zu halten. Schließlich gibt es bisher 
einfach noch kein erprobtes Rezept, 
in der Marktwirtschaft die Aus- 
sdiöpfung des Wachstumsspiel- 
raums, W ährungsstabilität und 
K ontraktfreiheit langfristig mitein
ander zu vereinbaren. Vielleicht 
wird die . Verwirklichung dieser 
Ziele erleichtert, wenn die — an 
sich keineswegs unproblematische— 
Heranziehung, der verfügbaren 
wirtschaftswissenschaftlichen Hilfs
mittel die anspruchstellenden Grup
pen zwingt, ihre Forderungen in 
der Öffentlichkeit mehr als bisher 
objektiv zu rechtfertigen. Auf jeden 
Fall handelt es sich jedoch dabei 
um einen langwierigen Erziehungs
prozeß, in dem Rückschläge nicht 
ausbleiben werden. (G. G.)

„Deutsdier W irtsdiaftsrat" als Lösung?

D a s  Streben nach einer „objekti
ven" Behandlung wirtschaftspoliti
scher Fragen steht im Zusammen
hang mit gewissen Stilrichtungen 
unserer Zeit: die Neigung zur V er
sachlichung, zur Entpersönlichung 
spielt dabei die entscheidende Rolle. 
Dabei muß man sich natürlich fra
gen, ob nicht die Ausübung einer 
Kunst — und das ist die W irt
schaftspolitik eigentlich —  über
haupt nur möglich ist, wenn sie 
von Persönlichkeiten getragen wird. 
Andererseits kann es natürlich 
keineswegs schaden, wenn der 
Kreis, der diese Persönlichkeiten zu 
beraten hat, in seiner Zusammen
setzung „objektiviert“ wird — wenn 
man gewisseririaßen institutioneil

dafür sorgt, daß audi die Kreise 
zu W orte kommen, die etwas aus
zusagen haben, was dem führenden 
W irtschaftspolitiker gegebenenfalls 
nicht behagt.

W er ist
„behördlich gese llschafts fäh ig“ ?

W enn man sich die Frage vorlegt, 
w ieweit die Voraussetzungen hier
für bisher nicht gegeben waren, so 
kann man diese Frage soziologisch, 
verbandspolitisch und staatlich
institutionell betrachten. Gesell
schaftspolitisch gesehen ist es 
sicherlich so, daß jeder Politiker 
sich einfach von denjenigen bera
ten läßt, die ihm irgendwie am 
nächsten stehen — wobei allerdings
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der „Klassencharakter" einer sol
chen Beratung oder „Einflüsterung" 
insofern viel von seiner Schärfe 
verloren hat, als heute die führen
den M änner aller.politischen Rich
tungen sich in ihrer gesellschaft
lichen Stellung sehr nahe gekom
men sind. Die Masse gehört der 
„lower middle dass" an.

Verbandsm äßig sehen die Dinge 
anders aus: H ier hat jede Inter
essengruppe —• von der Industrie 
bis zu den Gewerkschaften — ihre 
sicheren Kanäle, durch die den je 
weiligen Exponenten audi das 
oktroyiert wird, was deren persön
lichem Gewissen nicht immer be- 
haglidi ist. H ier nun zeigt sidi 
vielleicht, was eigentlich fehlt. 
Denn das Ausmaß, in dem sich die 
eine oder andere Interessengruppe 
Gehör zu verschaffen weiß, hängt 
keineswegs allein davon ab, wer 
denn nun an der Spitze der W irt
schaftspolitik steht. Die entschei

denden Federzüge gesdiehen in der 
Regel auf Verwaltungsebene, und 
die Zahl derer, die hier — formell 
oder informell — „anhörungsbe
rechtigt" ist, bleibt gering und wird 
nach sehr willkürlichen Gesetzen 
der „behördlichen Gesellsdiafts- 
fähigkeit" bestimmt.

Mit anderen Worten: W as bisher 
fehlte, war eine Institutionalisie
rung des ohnehin blühenden 
Lobbyismus. Versuche wie die 
Schaffung eines Bundeswirtschafts
rates sind bisher an Widerständen 
aller A rt gescheitert. Der Industrie 
paßte es nicht so recht, wenn man
ches nun im Rampenlicht der 
Öffentlichkeit geschehen sollte, was 
man bis dahin auf Hintertreppen 
vollbrachte, und die Gewerkschaf
ten verrannten sich in eine Formel 
der „Parität", die von vornherein 
Lähmung und Unbeweglichkeit 
eines solchen Gremiums verbürgte.

In der Zwischenzeit hat man sich 
mit der Lösung beholfen, Gutachter 
zu Rate zu ziehen; Dabei kommt es 
natürlich auf dreierlei an; Einmal 
— w er wählt die Gutachter aus? 
Zum zweiten — wie lautet die Fra
gestellung? Zum dritten —■ wer 
liest die Gutachten, und wie w er
den sie ausgewertet?

S tä n d ig e  oder ad-hoc-B era tung?

Zunächst zur Auswahl der Gut
achter: Da gibt es einmal die stän
digen „Gutachtenmaschinen", zum 
anderen die ad-hoc-Gremien, zum 
dritten die Einzelgutachter. Im letzt
genannten Fall wird die Auswahl 
natürlich besonders schwierig, denn 
bei einem einzelnen kann man mit 
dem bestenW illen meist keine „aus
gewogene“, objektivierte Betrach
tungsweise erwarten, insbesondere 
dann nicht, wenn es sich um eine 
prononcierte Persönlichkeit handelt.
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Die ad-hoc-Gremien haben ihr 
„unsterbliches Vorbild" in den bri
tischen „Royal Commissions". Zur 
Bildung solcher Gremien, vor denen 
man den Hut ziehen möchte, be
darf es allerdings eines Importes 
der leidenschaftslosen, die Opposi
tion als Institution betrachtenden 
britisch-insularen Atmosphäre. Im
merhin gibt es bei solchen ad-hoc- 
Gremien noch eher die Chance, daß 
auch einmal ein frischer W ind hin
eingerät in Gestalt unorthodoxer 
Gutachter, die noch nicht mit dem 
„establishment" versippt und ver
schwägert sind.

Bei den „Insiders" der ständigen 
Gremien hat sich meist mit der Zeit 
die Tendenz herausgebildet, entwe
der der Obrigkeit nach dem Munde 
zu reden oder doch eine mehr oder 
weniger teleologisch ausgerichtete 
Tätigkeit zu entfalten, die z. T. 
schon darauf beruht, daß man 
etwas heute rechtfertigen will, was 
man gestern gesagt hat. Ad-hoc- 
Gremien haben in der Regel den 
großen Vorzug, daß sie gestern 
nichts gesagt haben und darum das 
Heute um so objektiver betrachten 
können, ohne ihr „vergangenes Ge
schwätz" dementieren zu müssen. 
Auf jeden Fall wird man gut daran 
tun, bei solchen Gremien den inter
essierten Kreisen und Verbänden 
ein gewisses Benennungsrecht zuzu
gestehen, wobei allerdings mehr 
als bisher darauf geachtet werden 
sollte, daß ein gewisses M indest
niveau der Ausgewählten unerläß
lich ist. Es wird nicht jeder dadurch 
ein Sachverständiger, daß er be
nannt wird.

Z w eck fra g en  u n d  richtige  
F rageste llung

Entscheidend ist sodann, daß die 
Fragestellungen richtig formuliert 
werden. Zu viele Suggestivfragen 
smd in der Vergangenheit an sol
che Gremien gerichtet worden; zu
viel Teleologie steckte in deren 
Arbeit, und zu sehr bemühte man 
sich darum, das, was sowieso ge
schehen sollte, zu rechtfertigen.

Vielleicht sollte schon bei der 
Fragestellung selbst ein unabhän
giges Gremium zu Rate gezogen 
werden, damit nicht nur die Objek
tivität, sondern auch die sinnvolle 
Formulierung der Frage von vorn
herein sichergestellt ist. Nicht we
nige Gutachten sind daran geschei
tert, daß man auf unklare Fragen 
nicht leicht eindeutige Antworten 
geben konnte. Und man soll von 
den Gutachtern nicht verlangen, 
daß sie gleichzeitig mit der Beant
wortung auch noch die Formulie
rung der Fragen verbessern.

W er liest das G utachten?

Die dritte Frage ist entscheidend: 
W er liest die Gutachten? Von Par
lam entariern und Spitzenpolitikern 
w ird man in den seltensten Fäl
len eine ernsthafte Lektüre dick
leibiger Berichte erw arten dürfen. 
Etwas mehr darf man schon auf die 
Diskussion in der Presse, insbeson
dere in der Fachpresse hoffen. Dar
um ist die oft lange dauernde Ge
heimhaltung solcher Gutachten be
sonders beklagenswert, weil sie die 
einzigen Leute, die solche Texte 
manchmal aufmerksam lesen, nicht 
selten am Studium der Gutachten 
hindert.

Von den zuständigen Verwal
tungsstellen sollte man in der 
Regel erwarten, daß sie zum Kreis 
der ernsthaften Leser gehören: 
Doch oft sind sie derart mit ad- 
hoc-Tagesarbeiten zugedeckt, daß 
sie gar nicht dazu kommen. An 
Grundsatzreferenten, die hauptsäch
lich lesen, fehlt es in fast allen 
Ministerien. Ein Beamter sollte viel 
mehr nach dem beurteilt werden, 
was er liest, als nach den Tonnen 
Papier, die er im Laufe seines 
Amtslebens produziert. Aber das 
Verlangen, daß „etwas herauskom 
men muß", hindert in vielen Amts
stuben die tüchtigsten Leute daran, 
sich tiefer in eine M aterie hinein
zuarbeiten.

Fazit: die besten Gutachten werr 
den oft nicht gelesen, wenn sie 
nicht — mindestens in ihren Schluß

folgerungen — in sehr übersicht
licher und leicht lesbarer Form prä
sentiert werden, und darum käme 
es besonders darauf an, daß man 
die Endredaktion einem journali
stisch begabten Manne anvertraut, 
der sie vor dem frühen Ende im 
Aktenstoß oder Papierkorb rettet.

D ie L ösung :  
R ep rä sen ta n ten  m it Fachbegleitung

In der Praxis hat man häufig 
W irtschaftsprüfer-Institute mit Spe
zialgutachten betraut. Das bringt 
oft sehr nüchterne und sachliche, 
manchmal unerw artet überzeugen
de Darstellungen. Nur dürfen solche 
Institute weder von bestimmten 
Kreisen der Privatwirtschaft noch 
von ihren behördlichen Dauerauf
traggebern abhängig sein.

Als beste Formel erscheint in der 
Praxis die Benennung ständiger be
ratender Gremien, die sich in Fach
gruppen untergliedern, wobei — 
das ist entscheidend! — die einzel
nen M itglieder das Recht haben 
müssen, sich jeweils von sachkun
digen Beratern begleiten zu lassen, 
denen auch das W ort erteilt wird. 
Damit w äre dann der „frische 
W ind" des ad-hoc-Elementes er
halten geblieben.

In den Gremien, die diese Lösung 
gewählt haben — z. B. in den Fach
gruppen des Wirtschafts- und So
zialrates bei der EWG-Kommis
sion —, ist hervorragende Arbeit 
geleistet worden. Ähnlidi w ar die 
Arbeitsweise bei manchen Gremien 
auf nationaler Ebene, z. B. in den 
Ausschüssen des französischen 
Commissariat au Plan, des franzö
sischen W irtschaftsrates und der 
dortigen Commission des Comptes 
de Transport de la Nation. Eine 
solche Verbindung von Repräsen
tanz, Fachkenntnis und Unabhän
gigkeit ließe sich durchaus in Unter
ausschüssen eines deutschen W irt
schaf trates nachahmen, die dann 
dem Lobbyismus wie der öffent
lichen Diskussion manches an Dop
pelarbeit, Zwielichtigkeit und Schär
fe abzunehmen geeignet wäre. (K.)
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